
ANLAGE VI

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(Artikel 5 Absatz 3)

Die EG-Konformitätserklärung muss folgende Angaben enthalten:

1. Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten;

2. eine für die eindeutige Bestimmung des Produkts hinreichend ausführliche Beschreibung;

3. gegebenenfalls die Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen;

4. gegebenenfalls die sonstigen angewandten technischen Normen und Spezifikationen;

5. gegebenenfalls die Erklärung der Übereinstimmung mit anderen einschlägigen Rechtsvorschriften der
Gemeinschaft, die die CE-Kennzeichnung vorsehen;

6. Name und Unterschrift der für den Hersteller oder seinen Bevollmächtigten zeichnungsberechtigten
Person.

ANLAGE VII

INHALT DER DURCHFÜHRUNGSMAßNAHMEN

(Artikel 15 Absatz 8)

In einer Durchführungsmaßnahme ist insbesondere Folgendes festzulegen:

1. die genaue Definition der von ihr erfassten Art(en) energiebetriebener Produkte;

2. die Ökodesign-Anforderung(en) an das (die) von ihr erfasste(n) Produkt(e), den Zeitpunkt des Inkraft-
tretens, eventuelle Stufen- oder Übergangsregelungen oder -fristen;

— bei allgemeinen Ökodesign-Anforderungen die relevanten Phasen und Einzelaspekte unter denen
gemäß Anhang I Nummer 1.1 und 1.2 zusammen mit Beispielen für Parameter aus der Liste in
Anhang I Nummer 1.3 als Richtschnur für die Bewertung der Verbesserungen in Bezug auf die
festgelegten Umweltaspekte;

— bei spezifischen Ökodesign-Anforderungen deren Höhe;

3. die in Anhang I Teil 1 genannten Ökodesign-Parameter, für die keine Ökodesign-Anforderung erfor-
derlich ist;

4. die Anforderungen an die Installation des energiebetriebenen Produkts, wenn diese einen unmittelbaren
Einfluss auf dessen Umweltverträglichkeit hat;

5. die anzuwendenden Messnormen und/oder Messverfahren; soweit verfügbar, sind harmonisierte
Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht sind, anzuwenden;

6. Angaben zur Konformitätsbewertung nach dem Beschluss 93/465/EWG,

— wenn ein anderes Modul als Modul A anzuwenden ist: die Gründe für die Wahl dieses bestimmten
Verfahrens,

— gegebenenfalls die Kriterien für die Zulassung und/oder Zertifizierung Dritter.

Sind in verschiedenen Gemeinschaftsvorschriften für dasselbe energiebetriebene Produkt verschiedene
Module festgelegt, so ist das in der Durchführungsmaßnahme für die jeweilige Anforderung festgelegte
Modul anzuwenden;

7. die Informationen, die der Hersteller zu übermitteln hat, namentlich über die Einzelheiten der tech-
nischen Unterlagen, die erforderlich sind, um die Übereinstimmung der energiebetriebenen Produkte
mit der Durchführungsmaßnahme prüfen zu können;
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8. die Länge der Übergangsfrist, während deren die Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen und/oder die
Inbetriebnahme energiebetriebener Produkte zulassen müssen, die zum Zeitpunkt der Verabschiedung
der Durchführungsmaßnahme den in ihrem Hoheitsgebiet geltenden Vorschriften entsprechen;

9. das Datum für die Bewertung und mögliche Änderung der Durchführungsmaßnahme unter Berücksich-
tigung des Tempos des technischen Fortschritts.

ANLAGE VIII

Zusätzlich zu der grundlegenden rechtlichen Anforderung, dass Selbstregulierungsinitiativen mit
sämtlichen Bestimmungen des Vertrags (insbesondere des Binnenmarkt- und des Wettbewerbsrechts)
sowie mit den internationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft einschließlich der multilateralen Han-
delsbestimmungen in Einklang stehen müssen, kann folgende nicht erschöpfende Liste von Orientie-
rungskriterien zur Beurteilung der Zulässigkeit von Selbstregulierungsinitiativen als Alternative zu
einer Durchführungsmaßnahme im Rahmen dieser Richtlinie dienen:

1. Offenheit der Beteiligung

Selbstregulierungsinitiativen müssen sowohl in der Vorbereitungs- als auch der Durchführungsphase für
die Mitwirkende in Drittstaaten offen stehen.

2. Mehrwert

Selbstregulierungsinitiativen müssen einen Mehrwert (über das Weitermachen wie bisher hinaus) in
Form einer besseren Gesamtumweltverträglichkeit des betroffenen energiebetriebenen Produkts schaffen.

3. Repräsentativität

Die Industrie und ihre Verbände, die an einer Selbstregulierungsmaßnahme mitwirken, müssen eine
große Mehrheit des betreffenden Wirtschaftszweigs mit möglichst wenigen Ausnahmen repräsentieren.
Es ist darauf zu achten, dass für die Einhaltung der Wettbewerbsbestimmungen gesorgt wird.

4. Quantifizierte und abgestufte Ziele

Die von den Interessengruppen festgelegten Ziele sind klar und eindeutig anhand gründlich definierter
Ausgangspunkte zu formulieren. Erstreckt sich die Selbstregulierungsinitiative über einen langen Zeit-
raum, sind Zwischenziele aufzuführen. Es muss möglich sein, die Erfüllung der Ziele und Zwischenziele
auf erschwingliche und glaubwürdige Art und Weise und anhand klarer, zuverlässiger Indikatoren nach-
zuprüfen. Forschungsdaten sowie wissenschaftliche und technologische Hintergrunddaten werden zur
Aufstellung dieser Indikatoren herangezogen.

5. Beteiligung der Zivilgesellschaft

Damit Transparenz gewährleistet ist, werden Selbstregulierungsinitiativen öffentlich bekannt gegeben,
auch mit Hilfe des Internet und sonstiger elektronischer Mittel der Informationsverbreitung.

Das Gleiche gilt für vorläufige und endgültige Überwachungsberichte. Die Interessengruppen, insbeson-
dere die Industrie, die nichtstaatlichen Umweltorganisationen und die Verbraucherverbände, sowie die
Mitgliedstaaten müssen aufgefordert sein, Anmerkungen zu einer Selbstregulierungsinitiative zu machen.

6. Überwachung und Berichterstattung

Selbstregulierungsinitiativen umfassen ein gründlich konzipiertes Überwachungssystem mit klar aufge-
führten Aufgaben für die Industrie und die unabhängigen Prüfer. Die zuständigen Dienststellen der
Kommission werden aufgefordert, in Partnerschaft mit den Parteien der Selbstregulierungsinitiative das
Erreichen der Ziele zu überwachen.

Der Überwachungs- und Berichterstattungsplan ist detailliert, transparent und objektiv. Es obliegt den
zuständigen Dienststellen der Kommission, unterstützt durch den in Artikel 19 Absatz 1 genannten
Ausschuss, zu prüfen, ob die Gesamtziele erreicht worden sind.
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